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Schweizerische Nechtsftatistik.

Vorbemerkungen.
Die schweizerische Rechtsstatistik ist noch auf der untersten Stufe

der Bearbeitung. Von keinem einzigen Gesichtspunkte aus ist eine
Uebersicht über die Erfahrungen der gesa m in ten Kantone vorhanden.
Aber selbst nur von m ehr er» Kantonen zusammen, insofern sie in
gewisser Rücksicht als besondere Zusammengehörigkeit gelten könnten,
bestehen keine solche Zusammenstellungen. Wir sind also gleich von
vornherein nur aufdie einzelnen Kantone für sich angewiesen und
haben erst aus den Quellen, die sie uns bieten, zu solchen
Zusammenstellungen zu schreiten.

Die hauptsächlichsten dieser HülfSquclle» sind die jährlichen
Rechenschaftsberichte der Negierungsräthe und Obergerichte. Und
zwar beide. Denn wie auch vorzüglich diese, ihrer Natur nach,
am meisten Stoff enthalten, so dürfen doch jene nicht übersehen
werden, da gewöhnlich sie die genauern Angaben über die Punkte
darbieten, welche mehr i» das Administrationsgebict fallen: Vor-
mundschaftSwesen, Matrimonialwesen, Hypothekarsachcn, die
Leistungen der Staatsanwaltschaft und den Stand der Gefängnisse.
Der Werth dieser Quelle» wird später bei deren specieller Prüfung
sich ergeben. Die Kantone, von welchen wir solche Rechenschaftsberichte

gedruckt besitzen, sind Zürich (seit lit»!), Bern (seit ki!3l),
Luzern (unterbrochen), Schwpz (seit i»4it), Freiburg (unterbrochen),
Solothurn (seit 1333), Baselstadt (Regierung seit 1333,
Appellationsgericht seit 1347), Appenzcll A. Rh. (seit 1343), St. Gallen
(seit 1333), Aargau (seit >»37. Obergcricht seil I34S und nun
wieder I8S«), Thurgau (Regierung seit 1337. Obergericht 1333),
Tessin (seit 1331), Waadt (seit 1331), Neuenburg (seit 1343),
Genf (seit I8ie). Ueber die andern Kantone geben die spärlich
in die Zeitungen fließenden Berichte etwelche Auskunft, einzelne
Mittheilungen enthalten auch die „Gemälde der Schweiz" (namentlich

von Zürich und Tessin) und statistische Zeitschriften.
Wie dürftig verhalten sich diese Hülfsmittel zu der

Aufgabe, aus den Zahlen ein übersichtliches Bild der Leistungen und
Ergebnisse der Justiz unseres Landes zu erhalten, und zwar in ihrem
Fortgang und ihrer Gliederung, ihrem Zusammenhang mit den

übrigen Thatsachendes öffentlichen Lebens und mit der Entwicklung
der Zcitverhältnisse.
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Die Schwierigkeit in der Durchführung dieser Aufgabe liegt
aber nicht nur in der Lückenhaftigkeit der Quellen, sondern noch

in andern Gründen. Dahin zahlen wir billig in erster Linie die

Manigfaltigkeit der OrganisationSformcn und der Prozeßvorschriften
unsrer Justiz. Mau kann vielleicht die Leistungen der Obergerichte
in Zahlen und Sitzungstagen zusammenstellen, aber man muß da

in der großen Abweichung dieser Zahlen nie vergessen, daß die

Begrenzung der Aufgabe dieser Instanzen ganz verschieden ist. Man
kann die Thätigkeit des Civilgerichtes der Stadt Basel und des

Bezirksgerichtes Zürich nicht vergleichen, denn wenn wir auch
wissen, daß der Bezirk Zürich 4»,«02 Einwohner zählt und
derjenige von Basel 2?,ZlZ/ so müssen wir eben so sehr beachten, daß

jener Behörde nur zufällt, was nicht von dem polizeilichen und
korrcklionellcn Gericht, dem Waisen - und Ehegericht, dem Bau-
gericht und den Gescheiden beurtheilt wird, während diese Behörde
alle diese Gebiete umfaßt. Und wie wollten wir eine Parallele ziehen
zwischen der Thätigkeit der Friedensrichter, wenn wir bedenken, daß

in dem Kanton Solothurn ste nur über Fr. 20 a. W. endgültig entscheiden,

in dem Kanton Waadt über Fr. lvo a. W. und daß in den nordöstlichen

Kantonen den Zustizcommisstonen des Obergerichtes obliegt,
was in den südwestlichen den Friedensrichtern. Die Criminalstatistik
von Kantonen, wo soll ste anknüpfen, wenn die einen ins Criminal-
gebiet ziehen, was die andern in das polizeiliche, die einen nach
hergebrachten Gewohnheiten, die andern nach strcngbcgrenzten
Strafrahmen urtheilen? So wird die Aufgabe nicht nur um der Hülfsmittel

willen beschränkt, sondern auch um der Gegenstände willen.
Wir wenden uns nun zu den Gesichtspunkten, von denen

die verschiedenen Berichterstattungen ausgehen.
Die Trennung nach Civil- und Straffällcn ist beinahe

durchgängig, gewöhnlich aber steht voran die Scheidung nach der Thätigkeit
der Instanzen.
In der Civiljustiz scheiden einzelne Kantone die nicht streitige

aus. Bei dem Hypotheken wesen wird dann die Errichtung und
Todtrufung der Hypothekarbricfe gesondert und bei ersterer werden
die Summen namhaft gemacht, für welche Verpfändungen erfolgten
und der Schatzungsbeträge, aufweiche ste gelegt werden. St. Gallen
und Luzern stnd hierin am sorgfältigsten. Selbst die Herkunft der

Darleihen wird in einzelnen Berichten von St. Gallen herausgehoben,

was für die Kenntniß des Krcditzustandes (und daher wiederum
für den Kredit selbst) von wesentlicher Bedeutung ist. — Hieran
schließen stch die Geschäfte der Notari ate, wo solche bestehe»,
die Zahl der erhobenen Proteste und der Summen, worauf diese stch

beziehen — Notizen, die, weil ste auf so sehr verschiedene Gründe
Bezug haben, in dieser Allgemeinheit auch nur einen äußerst lokale»
Werth habe». Von mehr Bedeutung stnd wohl die Nachweisungen



52 Die schweizerische Rechtsstatistik.

über die Kapital- und Bürgschaftskündigungen, wie sie von Baselstadt

unter den Geschäften der GerichtSanuleute berührt werden,
namentlich, wenn auch noch dabei unterschieden würde, wiefern ste

von Kreditoren oder Debitoren oder Burgen ausgehen. — Hierher
gehören denn auch die in das Familienrecht oder den Familienstand
greifenden Geschäfte von Friedensrichtern oder Justizkommisstoncn:
Adoptionen, Legitimationen, FamilienrathSsttzungen, Emancipationen,

Volliährigkcitserkläruiigen bei Söhnen, Ertheilung der freien
Mittelverwaltung bei Frauen, Vermögenstrennungen (bei Eheleuten)

oder Akte, die das Erbrecht beschlagen, Güterverzeichnisse
und ErbS-Antritte und Verzichte, Einkindschaften, Eröffnungen und
Formen von Testamenten (beides nur bei Baselstadt), Verschollen-
hcitscrklärungen und netes àe uotoriâts (Genf). — Andere Akte
der Notarien, z. B. Verbalprozcsse (wo ste dabei mitwirken), Prä-
standenschcine, VollmachtSurkundcn u. s. w. werden nirgend
zusammengestellt, auch nicht, wo das Notariat, wie in Genf und
Basel, von dem Hypothekenwesen getrennt ist. Die verwandte Thätigkeit

der Amtsschrei bereien hingegen wird in den Berichten von
Solothurn vorzüglich genau dargestellt. — Zu der freiwilligen Justiz
können wir auch das Steigerungswesen rechnen, sofern es nicht
Folge des Konkurses ist. Baselstadt und Solothurn enthalten
darüber Einiges sowohl in Betreff der erlangten Erlöse, als der Ver-
lurste und Vorschüsse. Das Verhältniß dieser Steigerungen zu dem
wechselnden Wohlstand ist aber nicht ganz erstchtlich und darum die

Notiz von zweifelhaftem Werthe. In Baselstadt nimmt ste ihre
Bedeutung zunächst nur von ihrer Beziehung zum Einkommen der
betreffenden Beamten, das darnach etwas genauer berechnet werden
kann.

Den Uebergang zur streitigen Civilgerichtsbarkeit bildet das
KonkurSwesen. — Diese wichtige Thatsache des öffentlichen
Verkehres ist namentlich in den Berichten von St. Gallen, Luzern und
Waadt gewürdigt. Zahl, Dauer, Ergebniß, Kosten derselben sind
hier die Hauptpunkte. Bei der Zahl wird unterschieden zwischen
den herübergebrachten frühern Pendenzen und den neueröffneten, bei
der Dauer meist nur die Durchschnittszahl angegeben, von Waadt
aber auch die Eröffnung und der Schluß bei den einzelnen Fällen, bei
dem Ergebniß Forderungssummen, Hypothekar- und Fahrniß-
Massaverlust. Die Nachlaßverträge werden ausgeschieden, ihr Ergebniß aber
meist mangelhaft angeführt, obwohl es doch auch Bedeutung hätte.
Sorgfältigere Tabellen weisen auch die nächste Veranlassung des

Konkurses (Betreibung, Jnsolvcnzerklärung, Austritt tt.) nach, mehrere
klasstficiren die Betroffenen nach Herkunft, Beruf und Geschlecht.
Sehr selten wird die Verfügung der Schuldhaft, welche hie und
da mit Falliment fakultativ oder amtlich verbunden ist, dabei

angeführt; oft das Verhältniß der Konknrszahl zur Ziffer der be-
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rrüg lichen Bankerotte. — Schwierigkeiten bieten dem Statistiker
in diesem Gebiete die verwandten Einrichtungen — die Gütcr-
abtretung, die Saisies immobilières, die Anschläge — theils verhüllte/
theils Separatkonkurse dar, insofern deren Verhältniß zu dem eigentlichen

GeldStag oder Auffall nicht immer ganz klar ist und sie

vielleicht in einzelnen Kantonen zu den Konkursen gerechnet werde»/
in den andern davon gesondert.

In Betreff der streitigen Gerichtsbarkeit trennen die Uebersichten

gewöhnlich die Fälle nach den Richtern, vor welchen sie

schwebten.
Am gleichmäßigsten bleiben sich die Tabellen rücksichtlich der

Friedensrichter, insofern sie des Vermittleramtes warten. Eingeleitete,
verglichene, aufgegebene und weitergewiesene Sachen bilden hier
die Gesammtzahl — in den Kantonen, wo die Friedensrichter auch
ein untergeordnetes Richteramt haben — ein desinitiveS oder ein
crstinstanzliches, da werden natürlich auch diese Sprüche erwähnt
und dabei die nach Streitvcrhandlung und die nach einseitiger Ver-
fällung wegen Ausbleibens einer Partei ausgesprochenen Urtheile
geschieden. Meist wird dabei diese Thätigkeit nach den Bezirken
dargestellt, um so den Pflichteifer der einzelnen Beamten zu
beleuchten. Eine Erweiterung erhält diese Anlage bei der Entwicklung

der gerichtlichen Arbeiten. Außer den eben erwähnten
Gesichtspunkten, sofern sie ans die Gerichte auch passen, werden die
Zwischenurtheile, die Haupturtheile und dieNachurtheile geschieden.-
Bei den Zwischenurthcilen wird oft ihr Ziel erwähnt, sei es Anordnung
eines Beweismittels oder Einleitung eines besonderen Verfahrens
(Commissionalerörterung, Aktencirculation, Bcdachtnahme) bei den

Haupturtheilen namentlich die Trennung der Streitsachen nach dem

Gegenstand, zuweilen allgemeinere (bloß dingliche Rechte, Cau-
tionsfragen oder Armenrccht, Familicnrccht, Erbrecht, andere

Sachen), zuweilen spezieller (wie Baselstadt, St. Gallen und Luzern)
bei Nachurtheilen die Erläuterungs-, Purgations-, Revisions- und
Rcstitutionsbegchren. Besonderes Interesse bietet die Unterscheidung

der Urtheile nach ihrem Verhältniß zur Klage, wiefern diese

zugesprochen oder aberkannt wurde, ob theilweise, ob bedingt. —

Erwünschte Zugaben bilden die Ziffern über die Dauer der Prozesse
und was damit eng verwandt ist, diejenigen der erlaufenen Kosten.

— Unter den Orten, wo besondere Ehegcrichte sind, zählen Basel
und Appenzell A. Rh. auch noch die Leistungen derselben besonders
auf — und unterscheiden die Verhandlungen über Paternität von
den Scheidungsklagen, in diesen hinwieder diejenigen, welche ganze
und temporäre Scheidung zur Folge haben oder verglichen werden,
in jenen hingegen die Zuspräche und die Abweisung und in beiden

Fällen die Buße :c. Appenzell berichtet überdieß noch die Gründe
der Scheidung und die Fälle der Widerverchlichung, Basel die
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DispensationSbegehren. An die Urtheile knüpfen sich auf einfache

Weise die Nachweisungen über die gebrauchten Ex e cut ion S-

mittel — bei Baselstadt: die „schnellen Gantrechte"/ dieArreste - bei

Genf die Lsisios mobilières, cle limits, (le fruits immobilières, und

zwar je nach den tombées oder gefolgt von rulgustieation. — Hieher
auch fällt am natürlichsten die Anwendung des schnellen Wcchsel-
rcchtS, obwohl es, wo es vorkommt, gewöhnlich, wie der Arrest dem

Urtheil vorangeht. —
Bei den Strafgerichten sind hergebracht die Ausscheidungen

der Fälle nach den Vergehen, den Strafen und den Angeklagten, resp.

Beurtheilten. Einzelne Gerichte führen die Vergehen ganz speziell
nach dem Paragraph ihrer Gesetzgebung auf, andere dagegen mehr
nur generell. (Solothurn erwähnt die beiläufige Summe bei

Entwendung, Fälschung und Betrug.) Unter den Strafen werden
zuweilen, jedoch selten die Haupt- und die Zusatzstrafen unterschieden,
bei den Geldstrafen die Ergebnisse gesondert nach gezahlten,
rückständigen und verwandelten. Wcrthvoll ist die Zusammenstellung
mit den Eintreibskosten und die Uebersicht der Mehrauslagen und
der Mehrerträge, der Freiheilstrafen und der Frohndienste nach der
Dauer. Ebenfalls selten find die Angaben über die verschiedenen
Grade der Entlassung. — Die Beurtheilten werden zuweilen nach

Alter, Geschlecht, Familienstand, ledig oder verehelicht, Herkunft,
Glaube geschieden, oft aber nur nach einer oder mehreren dieser
Categorien. — In das Gangwerk der Untersuchung lassen wenige
Ueberfichten blicken. Einige geben von ihren Voruntersuchungen die
Dauer der Haft, nach Friststufen, St. Gallen und Schwyz das Ergebniß,

ob Spezialuntersuch, Weisung an das korrcktionclle Gericht oder
sst uotu erfolgt sei — mehrere Kantone beachten an den Anträgen der
Staatsanwälte oder Amtskläger, ob ste angenommen oder verworfen
wurden; Baselstadt stellt in Ziffern das Verhältniß der verschiedenen

ttrtheilsbegründungen (Ergreifung, Geständniß, Urkunden, Zeugen
oder Anzeigen) dar; Genf erwähnt die Zahl der einberufenen Zeugen,

und in Betreff der Wahrsprüche seiner Geschworenen, wiefern
bei der Schuldigerklärung Milderungsgründe mehr, weniger oder

gar nicht als vorhanden bezeichnet wurde». Die Zahl der Rückfälle
findet ihre Stelle zuweilen in den Gerichts-, häufiger in den. Gc-
fängnißtabellen.

Den Obergerichten bleibt selten eine interessante Berichterstattung

übrig. Natürlich scheiden sich da die Fälle vorerst auch nach
ihrem Klaggrunde und die Urtheile, je nachdem diejenigen dcrfrüheren
Instanzen bestätigt, ganz und theilweise geändert (gemildert oder
geschärft) oder zurückgewiesen wurden und diese zuweilen wieder nach dem

Grunde der Rückwcisung; wo Obergerichte eine untersuchende
Thätigkeit auch übernommen haben, da werden die Verrichtungen dieser
Art namhaft gemacht. Mehrere Kantone berichten das Verhältniß
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der Fälle zu einander, in denen (bei Civilsachen) klägerische oder
beklagte Partei oder beide — in Strafsachen die BeHorde oder der
Angeklagte appellirte, und dann hinwiederum das Zahlvcrhältniß der
Fälle, in denen die klagende Partei obsiegte gegenüber denjenigen,
da sie unterlag. Zürich hebt noch die Fälle hervor, da der Civil-
vunkt Grund einer Appellation war.

Besondere und fortgesetzte Beachtung hat die Schuldbetrei-
bn n g in den Berichterstattungen nur von Solothurn, Baselstadt und
Luzern erfahren, und doch ist diese Thatsache von bedeutendem
statistischem Werthe. Die Tabellen von Luzern stellen die betreffenden

Akte gemeindweise zusammen, Basel nach Gerichtstagen, so
daß das Verhältniß nach der Jahreszeit ersichtlich wird, ein wesentlicher

Faktor, aber natürlich bei größeren Gebieten kaum ausscheidbar.
Diese Zusammenstellung des Inhalts der JahreSnbersichten aus

Berichten schweizerischer Gerichtshöfe enthält schon in sich allein
die beste Kritik der Leistungen einzelner Kantone. Das Bild, das
sich aus dieser Zusammenstellung sür uns ergibt, entspricht nicht
einer dieser Arbeiten vollkommen, sondern sie bleiben alle hinter
demselben, manche unendlich weit zurück. Als die vorzüglichsten
können ohne Bedenken die von St. Gallen und Genf und m manchen

Beziehungen die von Luzern (leider nur die neusten) und Waadt
bezeichnet werden; als die unbedeutendsten die von Bern, Freiburg

und Neucnbttrg, aus welchen sich nur ein sehr unsicherer
Begriff von den Jnstizeinrichtungen und deren Ergebnissen und Werth
ableiten läßt. Anlaß zu speziellen Ausstellungen wird uns am
natürlichsten geboten bei den Uebersichten, die auS den einzelnen Kantonalberichten

in diesem und nachfolgenden Heften entnommen werden
sollen.

DaS vorliegende Heft enthält Auszüge aus den Tabellen des
KantonS St- Gallen, wobei kürzlich folgendes zu bemerken ist:

1) Da Durchschnittszahlen Fictionen enthalten, so haben wir
keine beigefügt, sondern uns begnügt, bloSden Fortschritt der Ziffern
zu geben, und dies um so mehr, da zuweilen die Reihen unvollständig
sind und also der Divisor jedesmal hätte wechseln müssen.

2) Die Ueberblicke umfassen ganz verschiedene Zeitfristen, je nachdem

im gegebenen Fache das Material vollständig vorlag. Die
frühern Berichte sind in den meisten Beziehungen mangelhafter.

3) Die Vertheilung der Zahlen auf die Bezirke des KantonS
wurde weggelassen, vorzüglich da diese Vertheilung nur localen Werth
hat, dann aber auch aus dem einfachen, äußern Grunde, weil mit
der Eintheilnng der Uebersichten »ach Jahren die Eintheilung nach
Bezirken so viel als unvereinbar war.

â) Die Tafeln über die Thätigkeit des corrcctionellen Gerichts,
obwohl sehr interessant und einläßlich, fehlen, weil sie bei dem
häufigen Wechsel der Gesichtspunkte, Bearbeitung und der
Vermischung strafrechtlicher und polizeilicher Fälle sich zu einem einfach
in unsere Zwecke passenden Ueberblick nicht fügen ließen. Nur die
höchst merkwürdigen, finanziellen Ergebnisse wurden so gut möglich
geliefert.

s) Die Folge der Tafeln ist: l. Ci vil recht. cV Thätigkeit der
Gerichte, k. VcrmittlcramtSthätiqkeit. v. ConcurSverhandlungen.
0. Ehesachen. 2. Strafrecht. Zusammenwirken der Behörden.
L, Criminaluntersnchungen. V. Kantonalgefängnisse. U. Correctio-
nelle Buße». 3. Thätigkeit des CassatiönSgerichtS.
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1 136
73
37

276
151

2
i

206
135

19

3939
3163
2536

73
35
13

137
55
13

1953
133l
1333 22 '» 26

2
3
5

23
10
2

I
1

I

13
2

18

289
223

73

302
126
21

63
31
21

261
173
33

95
38
29

1 110
76
35

211 2

i

1 176
129

13

3620
2985
2239

50
33
11

99
68
20

1503
2269
861 33 11 13

2
3
3

19
7

23

1

1

I
5

13

238
211

69

338
138

17

68
30
13

335
196

32

151
73
13

3
1

127
93
37

325
i
1

2
1

i 238
130

10

3680
3023
1663

67
32
15

153
77
23

2295
1983
1839 21 17 15

3
2
3

8
21

9

I
I
1

8
3

15

311
235

68

321
133
29

58
58
21

385
186
35

160
67
33

2
1

155
98
56

298 2
2
I

5 2 231
132

15

5181
3787
1301

81
36
13

137
83
28

2701
2835
3393 33 12 21

2
3
5

3
14
20

1

I

21
3

18

318
236

73

321
151
27

62
31
18

328
205

39

133
61
38

6
3
1

175
91
39

311
3 i

1

1

i
268
161

17

5387
3122
1781

75
37
11

151
68
23

2113
2253
2523

2
3
6

28
8
5

1

1

2

2
2
6

352
245
82

382
156

52

73
62
18

317
233

107
70

8
2

130
87

357
156

I

i
i i

I

255
133

18

3762
3789
2737

97
53
15

153
33
30

2528
2387
2013

I
3
5

21

20
17

1

1

2

3
5
7

343
268
86

*) erlassen bei Aufschubs-, ZurückwcisungS-, Commissions- und andern dilatorischen Begehren,
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3 ^ ^

ssssess-sssssss-sscssscsosssssosss
^Sd-HSS<V<S^^S0S^.V,Sd-^SS?0S^
dO M ^O A A ^ M A S ^ ^ A M ^ ^ ^1 Ä Vorgebracht.

Aufg-gcbcn.

Vermittelt.

Ulttcr-
gericht. T
BezirksS
gericht. -.

Gantons-
gericht. ?»

Gompro-
mißger

Geleidct.

ssssîsîosssscsssesesLsssLs
VS^VSS-S^.VîSd-^TSVS»»-

Pendenzen.
Zahl

der

Concurse.neue.

Total.

O? M W Ä ^ ^ M Ä Zurückgezogen.

Verglichen.

Unerledigt.

?LZLZLZNLB^!ZK Vertheilt.

MDDZZMZZRIZ ^ l Aktiva.

WWWZWWW " KZ.

î?

Kosten.

DZZWZW^sZ^ ^ Verlurste.

tdeilwcile der
Kurrent'sten.

UV s??aH

fehlen die Angaben ^ d2 12s î>v ^ »>2
alle

Privileairte.

c>oc>zi^^c7'-<sci'».?»>2^2O^'c>2 der
Privilegirteu.

Ginbuße.

c>z^.c>z»<ic)îczot>2>->>c>2Mci2M>^
aller

Gläubiger.

^ c«^ ^ Akkord-Grgcbniß.

!22 <22 ?c> c), c)' 4^. V 4--. Monat.
Dauer

c^L^' o-tOtO' Sd^^^kZ Tag.
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l. Civilrecht, v. Ehesachen.

Eoang, Kirchenrath, Nischôflichc S Ordinariat,

Scheidung,

SS
or?

LZ

Zî
A

Scheit ung. S ^
a? Z --
-?

N̂ s

Iff
- S

or?

Z

I nus

bestimmteZeit,

18!îl 20 8 3 3 34 4 12 2 3 21

18.70 <5 13 1 2g
1840 11 IS 27 8 g 2 1 20
1848 13 5 1 2 21 3"- 5 1 3 12

1847 8 12 20 5 7 2
184« 31 >

184 S 25 7 1 38 > 27 ^

1844 18 27 < 8 14

«84» 17 II 23 28
1842 13 12 2 33 > 14-1 2 1 21 l

184! 20 5 25 12 1 13

1840 38 20 >

»8Z0 34 5« > 8 1 g

l) Bei den Punktirungcn fcblc» alle Nachweise,
21 l Trennuna zu Tisch und Bett uuf Lebensdauer,
Z) In einem t i ser Fälle Nullitât.

S. Strafrecht. Zusammenwirken der Behörden.

VczirkSammânner, Criminalcommission, Criminalgcricht, Cantonêgcricht,

Z. L -r U Personen, Proceduren,

Z --Z ni Dauer, Dauer, ,s

Z - ' -Z L Monate L S 2 Tage, 4v' L s «
Z --1 ^ iot

or? s -r? A

I8S! 173 84 30 57 3 25 95 120 >/2- 0 8 78 8« 5— 00 33 45 1 35 8 32 ii
18Z0 180 83 33 «4 35 10« ,14,1 4,-12 7 70 8« 5—125 43 43 2 31 7 20 0
1840 185 101 28 5« 32 111 133 10 72 82 5— 0» 40 33 22 11 22 11
>848 252 102 70 80 37 154 101 '/z-12 5 07 102 5—11» 4« 20 22 7 15 14
1847 20 125 145 -/z-13-/z 3 101 104 5— «0 40 30 20 I 20 0
184« 250 > 145 45 70 21 125 14« s> 2- 4 120 124 5—135 51 48 4« 2 28 18
I84S 105 00 105 21 00 111 >/2- 8'/, I«-- « 85 5— 70 50 35 31 4 24 7
1844 271 13« 131 31 13« 447->i >/2-13 5 111 >1« S— 70 «5 4« 4« 2« ?0
1843 2012 114 41 45 4 24 114 138-- 1—11 3 75 78 5—177 « 35 33 2 10 17
I84Z 171 114 18 30 10 110 120 -/2- 5'/2 1 04 05 10- 50 40 32 32 15 17
1841 105 75 30 7 105 112'- 1- 5>/2 3 «0 63 10- 55 2» 20 11 0

t> Fcbler im Rechenschaftsbericht S. WZ, — Fcbler, S. IZZ f.
nicht Personen. — jj Personen nicht Proceduren,

Z> Proceduren,
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55

.55
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'L-
«

G
s)

'zazya^ 77<74O^^^-^l>.77^77^77

â -saziizuu ZZ?ZZZ^ZK!ZKZ^- î
N zui;o <7774^7^^cs^<77Q<77-^S7^.^

uzqnx .^ ^<74

'?.nm.icUzz 7474t^cs^k^cs<?7^40O^QO^

^noilZvz
a-qupisni5 cs7774«)^'-^'7707t>.^4>.^77

Z -az?,zaupZ) -^77-— 7774 77 77<74-^'^-^'^ Z
H '^sbanq

-gU0,UV5) r>»t^W^-csM»^5Är^^»^77 L

znasg; zuqc, 77 77 ^ <74 <74 <74 .-V 77 L
zimvZtL

'z,NZ^zvui5
<74 U7 <74 74 <74 7? <74

-quv,PHZ5 -^77<74 .-^7477 -74c7?<7«77

z,NZispqllvH> -7S4» 77 .k7 74 77 ^^774 77
^ ^

N
N ?1nz;sqaAa^G

'naznvg? 77

» asuqazbvx
'n uziaq^uz;^ ^^Z??Z??z?;Z^x:KS

;cpl^pob 'Z

G >f7»^»?7W»^W^8»k7^77^?74 'S

eosas^n r-

L 09-tt^ ?!H?s!ZZVS?N^^K
snivx ti?.—

»'S '.izqlZMî

àZ -1ZUUVZR

-zylZtzianA^ -Z2Z^M^ZBZZZ>^!Z
— 7?

snzjjvziu^)
as,lp,ze

a.ni.'uzq UZ5

L
(idviaAcì) siscu
-z^ uv pbuv?sp ^ 74 ^7 ^ ^ —^ ^ 74 <74 6
niZv.iagvulßii.i^
-.ischiA.ispin

74 ^ 77 74 <74 Q 74 77
L

L H '^pvq.,scx inu -^77V»/7SQ77<?7r>.74 77 77^

ê
V qllnp.,,tp,U; ^k>.^74^^cO4>-^^^^74

H
vunPz.icNiza.Z - - - -<74 - ' <77 ^ ^ ^ ^

(» Z?^va,^K ZZTZZSLZZk2^ZH
55

-)MljqjZO î' 77 74,r7>^74^^<V7474 ^
k^. '^D09-I^

'L !S a,Z 77 ^747777^. 4^7^-S G

î ZtpzzaiZ 98—1 7ZcO-^>>c7 77QOciZ2c)^S2^-'^^'^^^-.<74-^^-^-"^^- --- L

V jiscuazasZ^uvA -?7>t7-^77 74'^-'74S7^<?7Q0c»i>»^^<74î-<7è^^^ S

--i '« ^vlpzuzßuvjzG ^
A 'lvuv;suz.i.iA ' '

Za^vx v8—v LOcS^74k>.k^U7 77 77 ^7<7t77^ â
tS -zaqvx 9-8 »k7-^LO7Z>c7^<7t<77t>»cO77<IO77^^<7t^-,^ ^

o.U,vx8
?iq IvucM L SVQ704cO^t>.^^7c4^^c4<74

- ' <77 ^ <74

«."SSdSS^-V»-'v'^7?74'--'SSd
»!v

SSSSSSSSSS-SWWSS-S^SS«
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k, PI81,»IZ

'81', I>lv^V!<Z

'81°, 'PnaqzqA

g,', vunqzi^z«
-izctioN

c, ', -vunKzj
-znk n Lumqax
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in,vzk
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buttil^àaiizipaiU
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-

ZZ
- L«

ssosss-sssssssssosssssssos



62

7" es^ «T'-n-n-« » Z" «

SS

ê
SN

â ê

<22 ^ c? 52 -22 4^ <V 52 <21 4-- 52 ^ ^ 52

' <U2
- ^ ' 4^. ' LO ' S2

t0 ' V
- ^ ' ^ ' c2 ' ' >21 ' c» ' <21 ' <21

^ ^ c» - 4^- - <22 - 52 - 22 - <22

' ^ »^. » .^à.^...
52 ^ ^ ^ ^
^ ^ - 52 >-^

LO 52
2' cs
QO cs

LO
ì>2 cs
Q LO

-â O.2< 22
Q 52
M -22

O2

4^
oo

'
<12

<22 <X)

S ^î
<V
52 ^

cs '
W

<2< 52
M Q

<2< 52
<22 î^Z
cD cO

<21 52

52
M c^z

<22 LO
4^ 52

52
Q̂21 c-2>

52
4--> 52
52 <22
LO 4^

52 52 c^>

>27' S «22 Z 52 ?Z
5"^-

-52 ^ <22
<V V <s 4^ ^ <21

0V VLO <22
Ov <22

<21 <21
<22

<2- <21

4^-
»P- M

<^> 4-^

^ Zî
4^ 52

?O M

52
<22 52
<22 cs
<» 52

52
52 ^2 4^.

<22
52

52
ci? ^cs <22 co

<22 <21

52
<21

<^>

52 <21
52 «Z
52 >22

<22 5)
52 M

>21
LO Q2

-2MS <22 S Z
ci: ^
cs cs

Stand im
Jahresanfang.

Zuwachs.

Anstritt.

^gung. '

Tod.

Einzel
zelte.

kranken-
zimmer

Nuhe.

Arbeit.

zs

»
<»

«

I
?2-
55

Kosten.

Arbeits-
verdienst.

Neiner
Arbeits-
gcwinn.

Rückvergütungen

Verschje-
denes

Staats-
Zuschüsse-
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T. Strafrecht. I>. Corrections Bußen.

Zu

verrechnende

Bußen.

Unerhebbar

und

Rückstände.

W

Eingegangen.

Reinertrag.

ff. st. st. st. st.

l»S1
I«so
l»4!>
I»4«
l«47
>846
>845
>844
>«4»
>842
>84>
>840
>8Z9
>888

23414 i)
21746
2010S 2)

13661 4)
230kg »)
21252 ')
170KI
22112»)

22500
21435
21257
19560»)

17122
16528
14785

8195
16398
12259

14651

12828
1175»
11867
11629

5076
5189
5341

5508
5426
4917

4596

4980
4446
3972
3069

6302
5218
5324

5466
6671
8993

7561

9672
9685
9390
7911

1226
29

')
-

1245
4076
3087
2965
4597
4692
5239
5418
3842

1) Ungenau, indem 17l?2 und «Z02 rrir 2Z124

2) Rückstände von 1848 nicht Inbegriffen,
Z) Noch ungünstiger als >847 sAmtSberichl S. 184.)
4> Rückstände von 1819 nicht Inbegriffen, S> Die Casse
mußte einen Passivsaldo von 42 fl, Z kr, bcrauSvcrgüten,
l>> Rückstände von I81Z Inbegriffen, sonst 21999 tAmtsb.
von >817 S, lil.) 7) Rückstände von 1844 Inbegriffen.

8) Ungenau, den» 14K51 und 796l tmr 22212,

9) Ungenau, denn 11929 und 7911 19719,

A. Caffationsgericht.
Civilsachen.

L.

Strafsachen.

Z
Z

Z

Cassirt, Abgewiesen.

Z«
2Z

S'-A
>e

Bezirksgericht.

«
LZ
Z

2V
77»
e: ^

A8,
LV

l»Sl 3 6 9 1 - 3 1 1 4
18S0 1 10 11 l 4 i 2 3 5

>849 1 11 12 9 3

>848 1 9 10 2 7 4

>847 2 2 4 i 1 1

>846 4 4 1

>84S 5 7 12 12 i 4

>844 3 8 11 1 10 2 2

>848 3 10 13 1» 3

>842 6 6 ' 1 - -
1

>84> 2 17 19 i 17 2 4
>114« 6» 11 18 5 11 4

>839 1 15 16 5

" Sîach Amtsbcr. vo» IM (S. 94) I!, nach dem von 1840 lS, 9l>) 7.
UebrigenS decken sich anch sonst nicht alle Zablen, da die Berichte sein'

uiiqcna» wiedergegeben sind »nd namentlich die zurückgezogenen
Meldungen nicht immer als solche bezeichnet.
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